
Erstattung von Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung bei
Gewährung von Rente oder Übergangsgeld

Information über Renten-/Übg-
Bezug liegt der AA vor

Auszahlung dieser Leistung vor

Erstattungsanspruch wird
innerhalb von 2 Monaten von AA

geltend gemacht
(§ 87 Abs. 2 SGB X)

Erstattungsanspruch auch
bezüglich Beiträgen gegenüber

Träger
(§§ 103 SGB X,

335 Abs. 2 SGB III)

Renten-/Übg-Bezug wird der AA
zu einem Zeitpunkt bekannt, zu
dem die Leistung vom Träger
bereits ausgezahlt worden ist

Aufhebung der Leistung möglich?
(§ 48 SGB X)

Erstattung der Alg-Beiträge durch
KK, da weiteres KV-Verhältnis

vorliegt
(§ 335 Abs. 1  S. 2 SGB III)

Beiträge können weder
zurückgefordert noch bei der

Krankenkasse abgesetzt werden

Dem Renten-/Übg-Träger war
Alg-Bezug bekannt?

Erstattungsanspruch auch
bezüglich Beiträgen gegenüber

Träger
(§§ 103 SGB X,

335 Abs. 2 SGB III)

LE hat weder Renten-/Übg-Träger
noch AA unterrichtet

Alg wird von LE zurückgefordert
(§ 48 SGB X)

Erstattung der Alg-Beiträge durch
KK da weiteres KV-Verhältnis

vorliegt
(§ 335 Abs. 1 S. 2 SGB III)

ja ja

nein

ja

nein

nein

ja

nein

 


